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 Veröffentlicht am 28.01.1993

Norm

ALVG §14

Abk zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Arbeitslosenversicherung 19.07.1979

BGBl 1979/392 Art7

Rechtssatz

Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland die ihrer Art nach im Inland versicherungsp7ichtig wären, sind nach

§ 14 Abs 5 ALVG den Beschäftigungen im (österreichischen) Bundesgebiet gleichzuhalten, soweit durch

zwischenstaatliche Übereinkommen die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Nach Art 7 Abs 1 des Abkommens ist dies bei

Zeiten einer beitragsp7ichtigen Beschäftigung der Fall, die nach den Rechtsvorschriften der Bundesrepublik

Deutschland zurückgelegt worden sind, sofern der Kläger die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt und sich

gewöhnlich in Österreich aufhält.
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